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155/ AoBo 
zu 145 /J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Bauten und Technik Dro Kot z i n a 

auf die Anfrage der Abgeordneten Robert W eis z und Genossen, 

betreffend Behandlung eines Pragmatisierungsansuchens im Bereich des Bundes

ministeriums für Bauten und Technik bzwo des früheren Bundesministeriums für 

Handel und Wiederaufbauo 

-0-0-0-0-0-0-

Auf die Anfrage~ welche die Abgeordneten Robert Weisz und Genossen in 

der Sitzung des Nationalrates am 15. Dezember 1966, betreffend Behandlung 

eines Pragmatisierungsansuchens im Bereich des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik bzwo des früheren Bundesministeriums für Handel und Wie

deraufbau, an mich gerichtet haben, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Die Auswahl der in das öffentlich~rechtliche Dienstverhältnis aufzu

nehmenden Bediensteten obliegt den Behörden unter Bedachtnahme auf die 

Interessen einer geordneten Führung der gesamten staatlichen Verwaltungo Ein 

Bediensteter kann zwar um Pragmatisierung an suchen, er hat jedoch auf die

se Personalmaßnahme keinerlei Rechtsanspruch. 

In der Zentralleitung des Bundesministeriums für Bauten und Technik 

(und auch des früheren Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau) so

wie im Bundesbaudienst sind pragmatische Dienstposten der Verwendungsgruppe A 

nur für solche Akadamiker vorgesehen, die im Zuge ihrer Laufbahn voraus~ 

sichtlich leitende Positionen erreichen. Bei jüngeren Bewerbern muß im In

teresse der zeitgerechten Heranbildung eines entsprechenden Nachwuchses die 

spätere Einsetzbarkeit für leitende Posten bei günstigen Verwendung§erfolgen 

im allgemeinen angenommen werden. Bei Bediensteten, die schon im forgeschrit

tehen Lebensalter sind, läßt sich jedoch die Möglichkeit, sie auf leitende 

Posten einzusetzen, schon genauer",bschätzeno Nachdem diese Möglichkeit im 

gegenständlichen Fall nicht gegeben erscheint, kann die Pragmatisierung des 

Dipl.-Ingo Fritz Wachs nicht in Betracht gezogen werden. 
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